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Neues helvetisches Tagblatt.
lFortsetzuug des schweitz erischen Republikaners)

Herausgegeben von Escher und Ufteri, Mitgl. der gesetzg. Räthe.

Band I. N- XXXVkil. Bern, iz. Aug. i??y. 26. Thermid. v II. ^

G e s e z g e b u n g.
Grosser Rath, 6. August.

Präsident: G er mann.
Fortsetzung des Gutachtens über den Aus-

tritt des Senats.
4. Die Wiederbesetzung dieses vierten Theils

der Mitglieder des Senats, soll nach Verhältniß
der Bevölkerung von denjenigen Kantonen crsezt
werden, welchen, diesem Verhältniß nach, die
Wiederbcsetzung oder eine zahlreichere Stellvertr.t-
tung zukömmt.

5- Das Gese; wird übrigens dann die Art der
Hcraustretlung und der Wiederbesctznng näher be-
stimmen.

Die z ersten §§ werden ohne Einwendung ange-
no ni m en.

§ 4-. Cartier hat über den Z6. § der Consti-
tutwn einigen Zweifel, denn er glaubt, der Senat
soll immer ohne Abänderung ans jedem Kanton
4 Mitglieder haben; auch ist dieser Sinn der Con-
stitut on sehr zwekmàssig um das Uebcrgewlcht der
grshcn Kantone, welches sie durch Verhältniß-
massige Stellvertretuug im grossen Rath erhalten,
einigermassen zu massige» ; und also fodert er Weg-
sircichung dieses K. "

Z im m ermann: Der wahre Geist jeder stell-
vertccicnden Verfassung besteht darin, daß die Stell-
Vertretung im Verhältniß mit der Volksmenge stehet
ui d liberdem ist m dem zü § der Constitution be-
mu'.nt entha ten, daß in Zukunft das Gescz die
«wi. cclrctung aus jedem Kanton bestimmen werde:
>o!g ich ist auch selbst der Buchstaben der Constitu-

Wren? eigentlichen Geist nicht zuwider; und
5,^" lo »venig als ich dein ersten Gutachten bei-
^/ ''^' koiultc, so sehr hingegen finde ich, daß

0
allmâhlige Verhàistmassigkeik

^ci Vollsmengc mit der Repräsentation crfodere;
ich stimme daher zum Gutachten.

5 -U"" ruft Zum Abstimmen. - Lebhafter Ruf nm
^c.oehairung oes Worts. — Cartier fodert, daßn.an zeees Mitglied, welches das Wort begehrt,

sprechen lasse. Herzog v. Eff. widcrsezt sich Car-
tiers Ordmmgsantrag, und fodert, daß die Ver-
sammlung Meister bleibe. Cartiers Antrag wird,
so wie die Abstimmung selbst, verworfen.

Herzog v. Eff. Mau m»s; dein Geist der Con-
stitution nicht auf der Ferse gefolgt fti)n, um dein
36. 5 derselben eine solche Erklärung geben zu kön-

neu, wic° die von Cartier, welche wahrlich nicht im
Geist der Einheit der Republik gegründet ist. Ueber-
dem können über den angeführten § nicht leicht Zwei-
fei herrschen, da derselbe dem Gesez die Gewalt giebt
in den folgenden Iahren die Zahl der Mitglieder der
Räthe zu bestimmen. Er stimmt also mit voller Uc-
berzeugung zum Gutachren.

Nuce begreift nicht, wie man glauben kann,
daß die Volksstcllvcrtrctung in dem einen Rath anders
beschaffen styn soll als in dem andern ; die Schwie-
rigkeit, die man heben sollte, und niclit heben will,
liegt in der Eintheilmig Helvetiens, aber doch wird
ma» noch da,» kommen müssen. Er stimmt zmn s.

Clistor stimmt auch zum Gutachten, hat aber
doch gerne, wenn man über den Gegenstand sich er-
läutert und dein Schwachen zu Hülfe kommen will:
allein da ihm die Constitution deutlich zu seyn scheint,
so iiimiw er den § an.

Schln m p f siebt auch keine Schwierigkeit in der
Conh-tucion über diesen Gegenstand, und wenn auch
emc da ware, so denkt er, müßte die Vernunft cnt-
scheiden. CartierS Einwendung scheint auf einer from-
men Sorge für seinen kleinen lieben Kanton Solo-
thiirn zu beruhen, und da solche Einwendungen nicht
.eicht durch Raisonnement aus dein Weg zu räumen sind,
so begnügt er sich zur Annahme des § zu stimmen.

Rellsiab stimmt ans Billigkeit zum weil
man das Recht nicht erhalten kann.

^ ^ ^ stimmt Cartier bey; denn die Einthei-
lung Helvetiens wird nur darum verschoben um den
Senat noch vorher zu verstärken, zu Gunsten der
grogen Kantone, damit diese ia nicht ctwann ver-
t.emert werden : er liebt die Gleichheit zu selw, um
cm iolches Gutachten annehmen zu können. Sie for-
den Vertagung bis zur neuen Einthei fimg Helvetiens.
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Billetcr stimmt zum Gutachten, weil er im
Senat, wie im grossen Rath, nicht die Kantone,
sondern das Volk repräscntirt haben will.

Bourgeois stimmt ebenfalls zum Gutachten,
und bittet um Abstimmung.

Guter widcrftzt sich der Abstimmung weil je-
der das Recht zu sprechen haben soll. — Die Abstim-
mung wird verworfen.

G ni à r stimme zum Gutachten, weil Er das all-
mähligc Annähern der Stellvertretung zum Verhält-
inß mit der Bevölkerung sehr billig findet.

Trösch: dieser H enthält eine wahre Abänderung
der Constitution, und kann also durch den grossen

Rath nicht beschlossen werden. — Er verwirft ihn,
weil er die Stadt Aristokratie mehr als die Fami-
ncn-Aristokratie fürchtet.

Iomini stimmt zum Gutachten und wundert
sich, daß man sich über die Uebcrmacht der grossen

Kantone beklagen könne, da doch die kleinen Kan-
tone alles verwerfen machen, was nur irgend einen

Anschein von Schmählcrung ihrer verhältnismässig
grossen Rechte an sich hat.

Surer. Wenn ich noch einmal gegen diesen Rap-
port auftrete, so können Sie versichert seyn, daß we-
der Cantonsgeist noch Privalintercssc mich dazu bewe-

gen. Keiner unter Ihnen kann sich mehr nach einem
stillen Leben sehnen, als ich ; allein ich wiederhole aufs
neue, daß der 86. Artickel der Constitution von Ihrer
Commission gar nicht verstanden, lind seinein Sinn
gcmäs ausgelegt wird. Er enthält zwey ganz ver-
schicdcne Sätze, nämlich: die gesezgcbcnde Gewalt
besteht:

s. aus einem Senat, worin ausser den ehemali-
gen Direktoren, st Deputiere von jedem Kanton
ihren Siz haben.

b. und aus einem grossen Rath, zu welchem
jeder Kanton für's erstemal 8 Mitglieder
dcputirt, die für die folgenden Jahre nach
der Bevölkerung darein z. in grossen Rath treten
sollen.

Diese beyden Sätze muß man ja genau unterschci-
den. Nach dem ersten steht ein Punktum; und Ihr
wißt alle noch von der Schule her, daß hinter je-
dem Punktum der Saz geschlossen ist; auch heißt es

tin zwevlcn Saz deutlich: zu welchem, und nicht
zu welchen — wie es sonst hcisscn müßte, wenn
die Sache auch den Senat angicnge. Ich weiß auch
wohl, daß man das alles Spizfindigkeite» nennen
wird; und es sonderbar finden wird, daß der Senat
nach einem andern Verhältniß repräsentirt werden soll-
te; das macht aber nichts zur Sache, sondern es
kommt hier daraus an, was die Konstitution befehle.
Ich kann und will ihren Verfasser nicht consulliren

über den Sinn, den er diesem Artickel zudachte, al«

lein wahrscheinlich, und das Wort, erstemal (web
chcs beym Senat fehlt) macht es noch wahrschcinli-
cher, daß er zwey Absichten dabey haben konnte.

Entweder wollte er das Verhältniß nach den Kante-
ncn noch länger gelten lassen, welches ohnehin d rch
das Ad - und Zuströmen der Erdirektoren anders mo-

dificirr wird ; oder er wollte ein ganz anders für den

Senat festsetzen, und es den Gesczgcbcrn übcrlss-

sen, denselben in Zukunft mehr nach dem Verhältch'
der Weisheit, als nach dem der Bevölkerung
zu ergänzen. Ich sehe gar wohl voraus, daß àst
Idee ihnen paradox, ja selbst lächerlich vorkvmm
wird, indem sie gegen die Gleichheit anmMn
scheint, weil alsdann wahrscheinlich nicht jeder Kau-

ton nach seiner Volksmenge, einen Senator heM
den könnte. Allein ich bitte sie hier, die Formen Mi
bis auf die kleinsten Atome zu verfolgen, die Gleich-

heit nicht in allen Atomen zu suchen, während tu»

es nur auf Gleichheit der Rechte ankommt, und dieß

am Ende doch nur der Verstand herausbringt.

Glük, Sicherheil und Wohlstand unsres Vaterlands,

so wie die jedes andern Landes, beruhen wahrlich

nicht so sehr auf konstitutionellen Formen, als aus M
sen Gesetzen. — Daher möchte ich jeden Senat, m»

ich als den Wächter, den gcsczlichen Censor, als eine»

Revisionsricbtcr über den grossen Rath ansehe, cmjig

aus den weisesten Männern des ganzen Landes ff
sammcngcsezt wissen, welche man nach dem Mau-

stab der Bevölkerung jedes Kantons viel schwerer am

finden kan». Diesen Sinn möchte ich dem «>. A.
ticket herzlich gerne geben, und bin überzeugt, u?

Montesquieu, Locke, Mably, kurz alle Pontmr
Plato und Aristoteles an bis auf unsere

die weisesten Männer in jeden Senat wäh>cn

den. Freylich wird die Versammlung nicht zu t '

ner Meinung stimmen, das sind etwas zu aoi
^

Grundsätze, um sogleich Eingang zu st"dc», »

^
machen, vorzüglich wenn ich noch das vwa ^
fahrung dazu nehme, das ich in der Gelé 5

Frcystaatcn habe, daß ich gerne die Com."

auslegen »möchte, und daher verwerfe ich °

port.

Graf hofft, das Volk verstehe die Const>w'^

besser, als wir, wenn man sich schvn

tesquieu und Mably beruft, die uns aber y^ ,^
deutlicher gesprochen, und die wir liebe z

hatten, als Eutern. Wenn wir das > ^
hàltnisi nicht herstellen wollen, Ai-
das Volk nicht etwa einst gewaltsam
len über seine wahren Rechte kennen nu - '

es weiß, was ihm hierüber geHort; c '

Annahme des Gutachrens.
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Anderwerth: Ich unterstütze den Artikel/
wie ihn die Commission vorschlägt. Man spricht
immer von großen und von kleinen Canlonen, als
wenn wir nicht eine Familie nur bilden sollten.
Neulich wollten die großen Cantone nach meinein
Dafürhalten zu viel, wcil sie 16 Repräsentanten
mehr als die übrigen auf einmal für sich wählen
zu können verlangten. Dieß schien nur ungerecht
und unbillig, und deßwegen sprach ich zweimal
dagegen. Heute nun begehen die kleinen Cantone,
wenn man doch noch Ca. tone sprechen soll, nach
meiner Meinung den nämlichen Fehler, wenn sie

sich mit dem Commissionalgutachten nicht begnügen,
das den Mittelweg einschlagt, und die große Can--
tone noch auf einige Zeit warten macht, bis ihre
Repräsentation ganz im Verhältniß der Bevölke-
rung zahlreich genug ist. Oder ist dieß nicht billig
genug, wenn ein großer Canton, der nach derTe-
völkerung vielleicht 6 Mitglieder mehr, als er jezt
hat, in den Senat zu wählen hätte, sich für dieses
Jahr begnügt vielleicht nur z oder 4 Wahlen zu
können und die andern erst bei einem spätern Aus-
tritt erganzen kann? Seyen wir doch billig, wenn
wir von andern fodern, daß sie auch uns nach
Billigkeit behandeln, und nehmen wir den Artikel
an, wie die CommDon uns denselben vorgeschla-
gen hat.

Carmintran würde wohl für Vertagung stim-
men, wenn nicht die größte Dringlichkeit vorhan-
den wäre, die bevorstehenden tlrversammlungen zu
orgamsiren; denn würden diese ausgehoben oder
nicht gehörig organisirt, so würde die Republik in
Gesa.hr stehen, z» Grunde zu gehen. Da es nun
unmöglich ist, daß in dem einen Rath die Stell-
Vertretung anders eingerichtet sey, als in dem an-

Conuitution Hierwider kein Hinder-

Paragraphs
' ' "t " ganz zur Annahme des

auch Aristoteles und andere Ge-
» /"weilen ein unrichtiges Punktum ge-macht, und so werde es dem Verfasser unsrer Con-

SutÄc?" 5- auch gegangen seyn und da
nur aus diesem vcrsezten Punk-tun, beruhet, so tragt er kein Bedenken, das Gut-

achten anzunehmen.

^'^t ganz Erlachern bei, damit
^

«
Cantone nicht unter dem Daumenfingerder großen Cantone zulezt erdrükt werden.

zeige», daß die Repräsentanten
sg^°6en Camone nachgeben können; da er aber
acng!»^ '.'alme Bestimmung dieses Ge-
5"^"des noch größere Schwierigkeiten erdulden
un.> >

bloße Festsetzung der Grundsahe,da wir so viele Muhe haben, uns zu vereini-i"", lo wagt er daraus an, daß sich die jetzige

I
Gesezqebung für provisorisch erkläre, und daß dann
die nächsten Wahlversammlungen eine neue Stell-
Vertretung nach dem wahren Verhältniß der Be-
völkerung wählen. Er verwirft also das ganze Gut-
achten.

Perighe stimmt für Verwerfung des §., weil
sonst die Senatoren n cht wie es die Constitution
will, 8 Jahre auf ihrer Stelle bleiben können;
auch will er die Repräsentation wie Sieyes nicht
auf die Bevölkerung allein bestimmen.

Der K. wird so wie der folgende ohne Abände-
rung angenommen.

Das Direktorium übersendet als Antwort auf
die Mittheilung der Vertheidigung des Ergeneral
Kellers das Urtheil des Kriegsgerichts gegen den?
selben, welchem zufolge er entsezc und im Betre-
tungsfall für ein Jahr Getangnißstrafe erdulden,
und nie mehr im Dienste der Republik angestellt
werden soll.

Llisch er fodert Mittheilung an den venat.
Escher: Diese Bothschaft ist nur die A»twort auf
die dem D'rektorium mitgetheilte Schrift, da nun
diese nie dem Senat betannt gemacht wurde, so
kann auch die Antwort nicht mitgetheilt werden.

Zimmer mann stimmt Lüschern bei, dessen
Antrag angenommen wird.

Das Direktorium übersendet folg. Bothschaft:
Das Vollziehungsdirektorium der einen und un-

theilbaren helvetischen Republik an die ge
seygebenden Räthe.

Bürger Gesezgeber!

Zur Zeit des französischen Einmarsches in die
Schweiz wurden verschiedene Personen losgelassen,
die gemäß gegen sie ergangenen Richterspruche« ge-
fanglich waren eingesezt worden.

Das Vollz. Dir., B. R., ladet sie ein, dar-
über zu entscheiden, wie diejenigen unter diesen
Jnd.viduen anzusehen seyen, deren Betragen seit
jenem Zeitpunkte ruhig und den Gesetzen angemel
sen war; ob sie von neuem in das Gefängniß zu-
rukkehren sollen, oder nicht; und in lezterm Falle,
ob sie als Aktivbürger zu betrachten seyn, und die
Rechte von solchen genießen können?

Diese Frage, B. R., unterwirft das Direkro-
rium ihrer Berathschlag ng.

Republikanischer Gruß!
Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,

L a h a r p e.

In, Name» des Direktoriums, der Gen. Sekr.

Mousson.
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Schlumpf will nicht ohne Kenntniß der Falle
absprechen, und fodert Verweisung an eine Com-
Mission.

Zimmermann ist gleicher Meinung, und be-

gehrt, daß das Direktorium zu näherer Erläuterung
eingeladen werde.

H über stimmt Zimmermann bei. Arb folgt,
denn er weiß, daß gute Patrioten eingekerkert waren.

Zimmer mann s Antrag wird angenommen.
Egg v. Ellik. fodert Ergänzung der über die

Zölle niedergesezten Commission. Der Antrag wird
angenommen, und Gyscnbörfer, Spengler
und kegler der Commission beigeordnet.

Die Versammlung bildet sich in geh. Comite.

Senat, 2. A ug.
Präsident: H âfeli n.

Nach Verlesung des Verbalprozesses, da weder
Beschluß« noch Gutachten an der Tagesordnung
sind, wird die Sitzung aufgehoben.

Grosser Rath 7. August.
Präsident: Germann.

Folgendes Gutachten wird zum zweitenmal per-
lesen, und in Berathung genommen.

An den Senat.
Der große Rath auf die Bothschaft des Vollz.

Dir. vom 2y. iIul. 1799.
In Erwägung, daß die Anzahl derjenigen,

welche die Fahne ihres Corps verlassen, ziemlich be-
trächtlich ist, und durch Ausführung der auf dieses
Verbrechen gesezten Strafe eine grosse Anzahl viel-
leicht noch nüzlicher Bürger dem Staat zu einer Zeit
entzogen würde, in welcher er deren am meisten
bedarf,

In Erwögung, daß nicht so fast böser Willen
als Schwachheit und andere widrige Umstände die
Meisten zur Desertion verleim haben dürften,

(Die Fortsetzung folgt.)

Inländische Nachrichten.
Auszug eines Schreibens des Regiernngsksmmis-

särs Heinrich Zschvkke zu Stans, an einen der
Herausgeber des helvetischen Tagblatts.

Stans, den 7. Aug. 1799.
Man erzählt, daß das Waisenhaus

von Stans aufgehoben sey; — und unsre zum
frommn, Glauben auftrzogenen Brüder glauben

daran. Es ist Pflicht, dieß boshafte Märchen zu

zerstören, theils um die Wohlthäter zu beruhigen,
durch deren milde Opfer das Institut entsprang»
theils um den heillosen Verläumdern unsrer Re-

giernng zu bedeuten, daß die für jenes Haus be-

stimmten Gelder unangerührt dieser Anstalt geweiht
bleiben.

Ich bitte Sie daher, folgendes Bruchstük ans

einem meiner Briefe datirt vom 20. Iun. an den

B. Reng g er, Mmister des Innern, Ihrem
blatte einzuverleiben:

„Ich habe das Waisenhaus von Staus, dieses

ehrwürdige Denkmal schweizerischer WohlchâìiM,
keineswegs aufgehoben, sondern nur dieNn-

zahl der darin versorgten Kinder vermindert -
Auch mitten unter den Kriegssiürmen, soll diese

edle Anstalt erhalten werden; wenigstens will ich

nicht der seyn, welcher sie auflöst. Die ungehe«

ren Einquartierungen, der Mangel eines schiü

lichen Platzes zum Hospital für die kranken mid

verwundeten Vertheidiger des Vaterlands, das

änqstiiche Ansuchen der Eltern, welche bei der Näht

des Kriegstheaters, ihre Kinder zu sich zurnk so:

dertcn, bis nach verschwundener Gefahr — hundert

andere Umstände mehr, geboren die einstweilig^
Einschränkung der Anstalt selbst. Es sind,

auf meinen ausdrüklichen Befehl, nur solche

Kinder entlassen worden, deren Eltern oder M
wandte dem B. Pestaluz, oder mir selbst bezeug!

ten, daß sie dieselben für einige Zeit wohl verjor-

gen könnten. B. Pestaluz gab darauf jedem der

Entlassenen doppelte Kleidung, Wäsche, und emu

ges Geld mit. — Gegenwärtig befinden sichchurk:

lieh noch in der Anstalt 30 Kinder beiderlei
schlechrs. — Der B. Vonmatt, Mitglied m
Munizipalität von Stans, ein rechtschaffner,
wahrhaft vaterländisch gesinnter Mann, has

unmittelbare Aufsicht über das Ganze, "utiê
nützig über sich genommen. Er selbst besucln ^Waisenhaus taglich einige- mal. Die Kinder
den zur allerstrengsten Ordnung und ReinM-
angehalten. Sie empfangen Unterricht
Schreiben und in der Religion. Die ehrwuwS'
Vater Kapuziner unterrichten ebenfalls ad^
selnd."

Sobald nun der Kriegsschauplatz von den ö-b

sigen Gegenden entfernt seyn wird, sollen

übrigen Kinder wieder zurükgerufen werden.

tugendhafte Pestai uz, welcher sich dieser AM

mit so vieler Herzlichkeit angenomm n Au
det sich gegenwärtig nicht mehr hier. Wê) >

-ich erwartet er die ruhigern Stunden ^es

Vaterlands, um dann "mit dopvelrem E>tt

sichererm Erfolg sein gutes Werk zu vollenden.
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